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die im Empfangsstaat verstorben oder verschollen sind, un
abhängig von ihrer Staatsbürgerschaft, sofern sie nicht 
Staatsbürger des Empfangsstaates sind.

Artikel 36

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, vorbe
haltlich der Rechtsvorschriften des Empfangsstaates die 
Rechte und Interessen eines nicht volljährigen oder eines 
handlungsunfähigen Staatsbürgers des Entsehdestaates, der 
seinen Wohnsitz im Empfangsstaat hat, wahrzunehmen und 
gegebenenfalls einen Vormund, Pfleger oder Vermögensver
walter zu bestellen. Eine konsularische Amtsperson hat von 
den zuständigen Organen des Empfangsstaates die Zustim
mung zu einer solchen Bestellung einzuholen.

(2) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates>! benach
richtigen eine konsularische Amtsperson über Fälle, in denen 
es notwendig ist, einen Vormund oder Pfleger für einen 
Staatsbürger des Entsendestaates, der seinen Wohnsitz im 
Empfangsstaat hat, zu bestellen. Das gleiche gilt für die Be
stellung eines Vermögensverwalters, wenn sich das Vermö
gen im Empfangsstaat befindet

(3) Die zuständigen Organe des .Empfangsstaates sind be
rechtigt, zum Schutz der Interessen eines nicht volljährigen 
oder eines handlungsunfähigen Staatsbürgers des Entsende
staates, der seinen Wohnsitz im Empfangsstaat hat, vor
läufig notwendige Maßnahmen zu treffen. Wenn eine kon
sularische Amtsperson den zuständigen Organen des Emp- 
fangsstaatds roitteilt, daß sie keinen Vormund, Pfleger oder 
Vermögensverwalter bestellen wird,4 können die zuständigen 
Organe des Empfangsstaates einen Vormund, Pfleger oder 
Vermögensverwalter bestellen. In diesem Fall kann eine 
konsularische Amtsperson den zuständigen Organen des 
Empfangsstaates eine geeignete Person dafür Vorschlägen.

Artikel 37

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, sich 
innerhalb des Konsularbezirkes mit jedem Staatsbürger des 
Entsendestaates zu treffen und mit ihm Verbindung zu un
terhalten, ihn zu beraten und ihm jede Unterstützung und, 
wenn erforderlich, juristischen Beistand zu gewähren.

(2) Der Empfangsstaat schränkt in keiner Weise die Ver
bindung und den Zutritt eines Staatsbürgers des Entsende
staates zur konsularischen Vertretung ein.

Artikel 38

(1) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates benach
richtigen die betreffende konsularische Vertretung unver
züglich, wenn ein Staatsbürger des Entsendestaates vorläu
fig festgenommen, verhaftet oder in Gewahrsam genommen 
wird.

(2) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einen 
Staatsbürger des Entsendestaates, der vorläufig festgenom
men oder verhaftet wurde, der eine Freiheitsstrafe verbüßt 
oder dessen Freiheit in anderer Form eingeschränkt wurde, 
zu besuchen und mit ihm Verbindung zu unterhalten'. Die 
zuständigen Organe des Empfangsstaates übermitteln der be
treffenden konsularischen Vertretung in Übereinstimmung 
mit den Rechtsvorschriften des Empfangsstaates unverzüg
lich schriftliche Mitteilungen von einem Staatsbürger des Ent
sendestaates, der vorläufig festgenommen, verhaftet oder in 
Gewahrsam genommen' wurde oder der eine Freiheitsstrafe 
verbüßt. Das einer konsularischen Amtsperson nach diesem 
Absatz gewährte Recht wird in Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates wahrgenommen, je
doch unter der Voraussetzung, daß diese Rechtsvorschriften 
dieses Recht nicht aufheben.

(3) Die zuständigen Organe des Empfangsstaates infor
mieren die betreffende Person unverzüglich über die ihr nach 
Absatz 2 zustehenden Rechte.

Artikel 39

(1) Eine konsularische Amtsperson hat das Recht, einem 
Schiff des Entsendestaates in einem Hafen, den Binnen- und 
Territorialgewässem des Empfangsstaates jede Unterstützung 
zu leisten.

(2) Eine konsularische Amtsperson kann sich jederzeit an 
Bord eines Schiffes des Entsendestaates begeben, sofern es 
nicht unter Quarantäne gestellt wurde. Die zuständigen Or
gane des Empfangsstaates sind vor dem Betreten des Schiffes 
des Entsendestaates durch eine konsularische Amtsperson in 
den Fällen zu informieren, in denen die Abfertigung des 
Schiffes für den freien Verkehr mit dem Land noch nicht ab
geschlossen ist. Der Kapitän und die Besatzungsmitglieder 
haben das Recht, mit einer konsularischen Amtsperson in 
Verbindung zu treten und in Übereinstimmung mit den 
Rechtsvorschriften des Empfangsstaates die konsularische 
Vertretung zu besuchen.

(3) Eine konsularische Amtsperson kann sich in Ausübung 
ihrer Funktionen nach diesem Artikel in allen Fragen hin
sichtlich eines Schiffes des Entsendestaates, des Kapitäns, der 
Besatzungsmitglieder, der Passagiere und der Ladung an die 
zuständigen Organe des Empfangsstaates wenden und um 
Hilfe ersuchen.

Artikel 40

Eine konsularische Amtsperson hat das Recht:

1. unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaates 
alle während der Reise des Schiffes des Entsendestaates 
an Bord eingetretenen Vorkommnisse zu untersuchen 
und den Kapitän und die Besatzungsmitglieder darüber 
zu befragen;

2. unbeschadet der Rechte der Organe des Empfangsstaates 
alle Streitfragen zwischen dem Kapitän und einem Be
satzungsmitglied, einschließlich der Streitfragen über den 
Lohn und den Heuervertrag, zu klären sowie Maßnah
men zur Anheuerung oder zur Entlassung des Kapitäns 
oder eines Besatzungsmitgliedes zu treffen, sofern das 
in den Rechtsvorschriften' des Entsendestaates vorgese
hen ist;

3. Maßnahmen zur medizinischen Behandlung des Kapi
täns, eines Besatzungsmitgliedes oder eines Passagiers 
zu treffen oder deren Rückführung in den Entsendestaat
zu veranlassen;

4. jede Erklärung und jedes andere Dokument, die nach den 
Rechtsvorschriften des Entsendestaates in bezug auf 
Schiffe und ihre Ladung vorgeschrieben sind, entgegen
zunehmen, auszustellen oder zu beglaubigen.

Artikel 41

(1) Beabsichtigen die Gerichte oder andere zuständige Or
gane des Empfangsstaates, Zwangsmaßnahmen oder eine 
Untersuchung an Bord. eines Schiffes des Entsendestaates 
durchzuführen, so ist die konsularische Amtsperson durch die 
zuständigen Organe des Empfangsstaates vorher zu verstän
digen, damit sie bei der Durchführung dieser Maßnahmen 
anwesend sein' kann. Läßt die Dringlichkeit der durchzufüh
renden Maßnahmen eine vorherige Benachrichtigung nicht 
zu, so stellen die zuständigen Organe des Empfangsstaates 
der konsularischen Amtsperson auf deren Ersuchen einen 
schriftlichen Bericht über die Vorkommnisse und die ergrif
fenen Maßnahmen zu.

(2) Die Bestimmungen in' Absatz 1 finden auch dann An
wendung wenn der Kapitän oder Besatzungsmitglieder zu


